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Benutzungsordnung

Gekürzt nach der Benutzungsordnung für das Sportzentrum der Universität der Bundeswehr München (BenOSpoZ), erlassen am 10. Juli 2003

1.
Berechtigung
1.1
Nur Befugte dürfen an der Kletterwand klettern:

Personen, die im Besitz eines gültigen Sportfördervereinsausweises sind und sich mit dem Personalausweis ausweisen können.
Personen mit Sondererlaubnis (z.B. Dt. Nationalkader Sportklettern).
1.2
Nicht klettern dürfen:

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, wenn sie ohne Aufsicht eines erwachsenen Befugten sind.

2.
Zutritt

2.1 Die Anlage ist nur zu den vorgesehenen Benutzungszeiten geöffnet.

2.2 Der Träger oder dessen Beauftragte sind berechtigt, die Benutzer zu kontrollieren.

3.
Haftung

3.1 Jeder klettert auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder!

3.2 Durch das Betreten der Anlage versichert der Benutzer, dass er über grundlegende Kletter- und Sicherungskenntnisse gemäß der aktuellen Lehrmeinung des Deutschen Alpenvereins verfügt und ihm die Gefahren des Kletterns bewusst sind.

3.3 Schadensansprüche gegen den Träger sowie gegen deren Beauftragte sind ausgeschlossen.

3.4 Das ungesicherte Überklettern der roten Linie ist untersagt (Ausnahmen werden gesondert geregelt).

3.5 Das Ergreifen der oberen Abschlusskante der Boulderwand ist untersagt.
3.6 Das Klettern im Vorstieg ist untersagt (Ausnahmen werden gesondert geregelt).
3.7 Zulässige Sicherungsgeräte: GriGri, Tube, HMS, fixierter Abseilachter.
3.8 Die Kinderkletterwand ist ausschließlich für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

4. 
Veränderungen/Beschädigungen

4.1 Tritte, Griffe, Haken und Seile dürfen weder neu angebracht noch beseitigt werden. Beschädigungen und lose oder lockere Griffe/Tritte sind zu melden.
4.2 Das Klettern ohne Schuhwerk ist untersagt.

5. Hausrecht

5.1
Das Hausrecht über die Kletteranlage übt der Träger oder eine von ihm beauftragte Aufsichtsperson aus.


Wer gegen die Benutzungsordnung verstößt, kann von der Benutzung der Kletteranlage ausgeschlossen werden.






